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Der VSA vor einem neuen Abschnitt seiner Geschichte

An die Mitglieder
des VSA

An der letzten Jahresversammlung in St. Gallen

wurde der Entwurf einer Statutenrevision
durchberaten und der erste Teil der neuen Fassung
genehmigt. Aus zeitlichen Gründen konnte die
Besprechung nicht zu Ende geführt und die Statuten
nicht endgültig genehmigt werden. Der Entwurf
wurde zur nochmaligen Durchberatung an den
Vorstand des VSA und an die Abgeordneten der
Kantonal- und Regional-Verbände gewiesen und
die Urabstimmung beschlossen.

Heute unterbreiten wir Ihnen die endgültige
Fassung unserer neuen Statuten. Gleichzeitig
erhalten alle unsere Mitglieder eine Stimmkarte, die
bis Ende Oktober an unsern Aktuar, Herrn A. Joss,
Wädenswil, zurückgesandt werden muss. Nicht
zurückgeschickte Karten werden als Zustimmung
bewertet.

Mit der Genehmigung der neuen Statuten tritt
unser Verein in eine neue Phase. Die Kantonal-
und Regional-Verbände werden durch eine
Dachorganisation, die der VSA bildet, zusammengehalten.

Bei aller Respektierung der verschiedenen
Verhältnisse in unsern Anstalten und der
notwendigen eigenen Bestrebungen der Kantonal-
Verbände wird es so möglich, allgemeine
schweizerische Fragen des Anstaltswesens im erweiterten
Vorstand durchzuberaten und notwendigen
Forderungen auch Nachachtung zu verschaffen. Die
Zusammenarbeit mit andern auf dem sozialen
Gebiete tätigen Verbänden wird uns weiterhin ein
Anliegen sein.

Wir zweifeln nicht daran, dass unsere Mitglieder
der neuen Plattform für eine weitere

Entwicklung unseres Vereins ihre Zustimmung geben
werden. Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und
grüssen Sie herzlich.

Der Vorstand des VSA.

Als Vertreter eines Kantonal-Verbandes
empfehle ich aus voller Ueberzeugung die nachstehenden

neuen Statuten des VSA zur einmütigen
Annahme. Die neue Fassung bringt den Zusam-
menschluss aller Verbände und aller Mitglieder.
Auf diese Weise wird eine gewaltige Stärkung
unseres VSA erreicht. Durch die neu eingeführte
Vertretung der einzelnen Verbände im erweiterten
Vorstand wird eine fruchtbare Verbindung von
Verband zu Verband gewährleistet. Bei der
Ausarbeitung der Statuten strebte man nach dem Ziel,
die Selbständigkeit der kantonalen und regionalen
Verbände nicht anzutasten. Wir glauben, dass die
neuen Statuten nach alteidgenössischem Brauch
eine gute Mischung von zentralistischen und
föderalistischen Gesichtspunkten darstellen. Wertvoll
wird sein, dass von nun an unser Fachblatt als
grünes Band ein wertvolles Bindeglied sämtlicher
Mitglieder sein wird, deren Zahl hoffentlich in
absehbarer Zeit mit der Zahl der Anstaltsvorsteher
und des leitenden Personals übereinstimmen wird.

Georg Bächler.
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